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Sitzungstermine 2023 

 

Gremium Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez 

Rat  15.  19.  21.   13.   12. 

Hauptausschuss  01. 22.  24.   30.   22.  

Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen  08. 29.   14.   06.  29.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordnungspartnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  02.   17.      23.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz   02.  25.   17   09.  

Integrationsrat  23.   03.     26.   

Jugendhilfeausschuss   08.  11.      08.  

Paten- und Partnerschaftsausschuss   27.        06.  

Rechnungsprüfungsausschuss 16.       28.    04. 

Schul- und Sportausschuss   01.     16.   16.  

Sozialausschuss   16.  04.      02.  

Stadtentwicklungsausschuss 25.  15.  10.   23. 27.  15.  

Wirtschafts- u. Wohnungsbauförderungsausschuss   23.     31.   30.  
 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem 
über folgenden Link eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

**************************************** 
 

Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 
 

1. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 264 für den Bereich Gerhart-Hauptmann-Hof 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 264 sowie die Beteiligung der Be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen gem. § 4 
Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 
2022 (BGBl. I S. 1726) beschlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Süd zwischen St.-Konrad-Allee und Richrather Straße. Es 
wird begrenzt durch die westliche Straßenbegrenzung der St.-Konrad-Allee, die Süd und Westgrenze 
des Flurstücks 1200, die Nord- und Westgrenze des Flurstücks 794, die Westgrenze der Flurstücke 
949, 131, 503, 504, 133, 134, die Südgrenze der Flurstücke 134, 751, 140 und 335, alle in Flur 62 der 
Gemarkung Hilden. 
Ziel des Bebauungsplans Nr. 264 ist es, die vorhandenen Grünflächen zu erhalten und einen planeri-
schen Ausgleich zwischen dem vorhandenen Verdichtungspotenzial und dem Erhalt der Grünflächen 
zu erreichen. 
Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begründung mit Stand vom Oktober 2022 zu Grunde. 
Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung (Entwurf) inklusive der Fachgutachten und 
eingegangenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

23.01.2023 bis einschließlich 24.02.2023 
 
während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt der 
Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 4. Etage, Zimmer 440, zur Ein-
sicht aus. Dienststunden sind montags und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags 
und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. Die Unterlagen können auch online eingesehen werden (s.u.). 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf 
vorgebracht werden können. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebe-
nen Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden in den Unterlagen zum 
Bebauungsplan behandelt: 
 
In der Begründung (Entwurf) zum Bebauungsplan Nr. 264 werden die Planinhalte sowie die Umwelt-
belange hinsichtlich der unten stichpunktartig aufgeführten Themen behandelt: 
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1. Landschaftsbild, Fauna, Vegetation (Auswirkung auf Landschaftsbild, Tiere und Pflanzen) 
 Begründung (Entwurf), Kapitel 9.1 Landschaftsbild, Fauna und Vegetation sowie 9.5, 

Landschaftsschutz 
 Artenschutzgutachten Stufe I des Fachbüros Institut für Vegetationskunde, Ökologie und 

Raumplanung (IVÖR), Düsseldorf Januar 2022 
 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 264 der Stadt Hilden, Umweltbüro 

Essen, Oktober 2022 
2. Klima, Luft 

 Begründung (Entwurf), Kapitel 9.3 Klima und Luft 
 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 264 der Stadt Hilden, Umweltbüro 

Essen, Oktober 2022 
3. Boden, Altlasten, Wasser 

 Begründung (Entwurf), Kapitel 9.2 Boden, Altlasten und Wasser 
 Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan 264 der Stadt Hilden, Umweltbüro 

Essen, Oktober 2022 
4. Kultur- und sonstige Sachgüter 

 Begründung (Entwurf), Kapitel 9.4 Kultur- und Sachgüter 
5. Auswirkungen auf den Menschen 

 Begründung (Entwurf), Kapitel 9.6 Auswirkungen auf den Menschen 
 Begründung (Entwurf), Kapitel 7.7 Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Erhaltung von 

Natur und Landschaft, Ausführungen zum Thema Lärmschutz 
 Gutachten „Schalltechnische Untersuchung zur Lärmeinwirkung durch Straßenverkehr, 11. Februar 

2022, Holger Grasy, Alexander Zanolli GbR, Bergisch Gladbach • Bocholt“ zum Thema Lärmschutz 
6. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 

Begründung (Entwurf), Kapitel 9.7 Wechselwirkungen 

Alle aufgeführten Gutachten liegen mit aus. Sie können auch online unter dem 
Link https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=43967 eingesehen werden. 
Die bisher im Planverfahren eingegangenen umweltbezogenen Stellungnahmen der Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange betreffen die Themen Klimaanpassung, Grünflächenerhalt, Ver-
dichtung, Entwässerung, Versickerung, Artenschutz, Baumerhalt, Verkehr. Sie sind in der Begrün-
dung (Entwurf)  aufgenommen und auf Anfrage im Rathaus, Planungs- und Vermessungsamt oder 
unter dem Link https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=43967 in der Sitzungsvorlage „SV 61/099 (Be-
bauungsplan Nr. 264 für einen Bereich zwischen St.Konrad-Allee und Richrather Straße; 1. Abwä-
gung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung, 2. Offenlagebeschluss)“ einsehbar. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung (Entwurf) kann mit den weiteren Unterlagen 
auch im Internet unter www.hilden.de/bplanverfahren => Hilden Süd => Bebauungsplan Nr. 264 für 
den Bereich Gerhart-Hauptmann-Hof eingesehen werden. Alternativ können Sie über folgenden Link 
zu den Inhalten des Bebauungsplanes gelangen: https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=43967 
 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen. 
 
 
Hilden, den 15.12.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung: 

Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntma-
chung wird hiermit angeordnet.  

 

Hilden, den 15.12.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 64 B für den Bereich Schalbruch 32-36 ge-
mäß § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss die öffentliche Auslegung des Bebauungsplans Nr. 64B sowie die Beteiligung der Be-
hörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen gem. § 4 
Abs. 2 i. V. m. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08.Oktober 2022 
(BGBl. I S. 1726) beschlossen 
 
Das Plangebiet liegt im Stadtteil Hilden-Nord zwischen der Straße Schalbruch und dem Verlauf des 
Hoxbaches.  
Es wird begrenzt durch die westliche Grenze des Flurstückes 33 im Westen, die Böschungsoberkante 
des Hoxbaches im Norden, die Ostgrenze des Flurstückes 37 im Osten und die Straße Schalbruch im 
Süden. Alle genannten Flurstücke liegen in der Flur 32 der Gemarkung Hilden. Die Größe des Plan-
gebietes beträgt ca. 0,31 ha. 
 
Ziel des Bebauungsplans Nr. 64 B ist, im Plangebiet eine Wohnbebauung, bestehend aus Ein- und 
Mehrfamilienhäusern, zu ermöglichen. Dabei sollen auch Klimaschutzaspekte Berücksichtigung fin-
den. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begründung einschließlich Umweltbericht mit Stand 
vom 07.10.2022 zugrunde. 
 
Der o.g. Bebauungsplan liegt einschließlich Begründung und Umweltbericht inklusive der Fachgut-
achten und eingegangenen Stellungnahmen in der Zeit vom 
 

23.01.2023 bis einschließlich 24.02.2023 
 

während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt der 
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Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 4. Etage, Zimmer 440, zur Ein-
sicht aus. Dienststunden sind montags und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags 
und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf 
vorgebracht werden können. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebe-
nen Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar und werden in den Unterlagen zum 
Bebauungsplan behandelt: 
 

Schutzgut Mensch - 
Bevölkerung/Gesund-
heit 

Lärm (Verkehrslärm/Gewerbelärm): Beeinträchtigungen durch Be-
bauungsplan; Verträglichkeit Wohnen und Gewerbe 

Behandelt in: 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Immissionsschutzbehörde) 
 

Verkehr 
Behandelt in:  
Kapitel 7.4 der Bebauungsplanbegründung (s.u.) 
 

Risiken durch Unfälle oder Katastrophen: Überschwemmungen, 
Kampfmittel, Störfälle 

Behandelt in: 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Wasserbehörde); 
Schreiben der B.U.N.D. Ortsgruppe Hilden vom 29.07.2022 

Schutzgut Tiere, Pflan-
zen (biologische Viel-
falt) 

Vorkommen planungsrelevanter Tierarten im Plangebiet  
Behandelt in: 
Gutachterliche Einschätzung zur Betroffenheit der Belange des 
Artenschutzes (ASP 1) mit Auswertung ergänzender Untersu-
chungen, Umweltbüro Essen, Essen, 10/2022; 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Naturschutzbehörde) 
 

Vorhandene Vegetation, Eingriffsbilanzierung und Kompensati-
onsbedarf 

Behandelt in: 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 64 
B; Umweltbüro Essen, Essen, 10/2021; 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Naturschutzbehörde); 
Kapitel 9.1 der Bebauungsplanbegründung (s.u.) 

Schutzgut Orts- und 
Landschaftsbild 

Private Grünflächen; Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 
Entwicklung von Natur und Landschaft; Auswirkungen des Be-
bauungsplanes; Eingriffsbilanzierung und Kompensationsbedarf 

Behandelt in: 
Landschaftspflegerischer Fachbeitrag zum Bebauungsplan Nr. 64 
B; Umweltbüro Essen, Essen, 10/2021; 
Schreiben des Bergisch-Rheinischen Wasserverbandes (BRW) 
vom 19.07.2022 (Gewässerrandstreifen); 
Kapitel 7.8 der Bebauungsplanbegründung (s.u.) 

Schutzgut Boden/ 
Fläche 

Vorkommen von Altlasten; Bodentypen; Versiegelungsgrad, Inan-
spruchnahme bislang unbebauten Flächen 

Behandelt in: 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Bodenschutzbehörde); 
Kapitel 9.1 der Bebauungsplanbegründung (s.u.) 
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Schutzgut Wasser Versickerung von Niederschlagswasser und Hochwasserrisiko 
Behandelt in: 
Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 26.07.2022 (Untere 
Wasserbehörde); 
Schreiben der B.U.N.D.-Ortsgruppe Hilden vom 29.07.2022; 
Hydrogeologisches Gutachten zum Bebauungsplan Nr. 64 B, 
FGM Ingenieursgesellschaft Müller mbH, Langenfeld, 10/2021; 
Kapitel 7.7 der Bebauungsplanbegründung (s.u.); 
Kapitel 9.3 der Bebauungsplanbegründung (s.u.) 

Schutzgut Klima und 
Luft 

Stadtklimatische Situation/ Kaltluftströme/ Temperaturen 
Behandelt in: 
Schreiben der B.U.N.D.-Ortsgruppe Hilden vom 29.07.2022 

Schutzgut Kultur- und 
sonstige Sachgüter 
(kulturelles Erbe) 

Auswirkungen und Bewertung der Planung auf benachbarte 
Denkmäler  

Behandelt in: 
Schreiben des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege im Rheinland 
vom 27.07.2022 

Störfälle Abstände zwischen störfallrelevanten Betrieben und schutzbe-
dürftigen Nutzungen 

Behandelt in: ./. 
 

Die genannten Stellungnahmen/Schreiben sind ebenfalls im Rahmen der öffentlichen Auslegung ein-
sehbar (Sitzungsvorlage WP 20-25 SV 61/096; Bebauungsplan Nr. 64 B für den Bereich Schalbruch 
32-36; 1. Abhandlung der Anregungen aus der frühzeitigen Beteiligung 2. Offenlagebeschluss). 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes inkl. Begründung und Umweltbericht kann mit allen weiteren Un-
terlagen auch im Internet unter www.hilden.de/bplanverfahren => Hilden Nord => Bebauungsplan Nr. 
64 B für den Bereich Schalbruch 32 - 36 eingesehen werden. Alternativ können Sie über folgenden 
Link zu den Inhalten des Bebauungsplanes gelangen: https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=61948 
Auf den zur Orientierung veröffentlichen Kartenausschnitt wird hingewiesen. 
 
Hilden, den 16.12.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die Veröffentlichung vorstehender 
Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. 
 
Hilden, den 16.12.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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3. Offenlage der 53. Flächennutzungsplanänderung für einen Bereich zwischen der Hofstraße 
und der Eisenbahnlinie 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 13.12.2022 nach Vorberatung im Stadtentwick-
lungsausschuss die öffentliche Auslegung der 53. Flächennutzungsplan-änderung für einen Bereich 
zwischen der Hofstraße und der Eisenbahnlinie sowie die Beteiligung der Behörden und der sonsti-
gen Träger öffentlicher Belange bei der Aufstellung von Bauleitplänen gem. § 4 Abs. 2 i. V. m. § 3 
Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 
3634), zuletzt geändert durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) be-
schlossen. 
 
Das Plangebiet liegt im Süden des Hildener Stadtgebietes zwischen der Eisenbahntrasse Düsseldorf-
Köln und der Hofstraße. Im Westen wird das Plangebiet teilweise von der westlichen Grenze der Flur-
stücke Nr. 249 (Flur 56) und 456 (Flur 57) begrenzt. Die nördliche Grenze der Flurstücke Nr. 17 und 
315 tlw., stellen die nördliche Grenze des Geltungsbereiches dar. Zudem umfasst das Plangebiet die 
Flurstücke Nr. 16, 396 tlw., 19 tlw. (alle in Flur 57) und Nr. 2 tlw., 8 tlw., 197 tlw., 194 tlw. (alle in Flur 
56). Alle Flurstücke liegen in der Gemarkung Hilden. 
 
Durch die Änderung des Flächennutzungsplanes soll die Fläche mit der Darstellung Gewerbegebiet 
gegliedert (GE*) in Fläche für die Landwirtschaft umgewandelt werden, um die Voraussetzung für die 
Pflanzung einer landwirtschaftlich genutzten Obstbaumwiese zu schaffen. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt der Entwurf der Begründung (einschließlich Umweltbericht) mit Stand 
vom Oktober 2022 zu Grunde. 
 
Der Entwurf der o. g. Bauleitplanung einschließlich der Begründung inkl. Umweltbericht und Anlagen 
liegt in der Zeit vom  
 

23.01.2023 bis 24.02.2023 (einschließlich) 
 
während der Dienststunden und nach Terminvereinbarung im Planungs- und Vermessungsamt der 
Stadt Hilden im Verwaltungsgebäude Am Rathaus 1, 40721 Hilden, 4. Etage, Zimmer 440, zur Ein-
sicht aus. Dienststunden sind montags und freitags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, dienstags 
und mittwochs in der Zeit von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8.00 Uhr bis 
18.00 Uhr. 
 
Der Entwurf der Flächennutzungsplanänderung inkl. Begründung und Umweltbericht (Entwurf) kann 
mit den weiteren Unterlagen auch im Internet unter www.hilden.de/fnpverfahren für den Bereich zwi-
schen der Hofstraße und der Eisenbahnlinie eingesehen werden. Alternativ können Sie über folgen-
den Link zu den Inhalten der Flächennutzungsplanänderung gelangen: 
https://www.o-sp.de/hilden/plan?pid=51828 
 
Die im Folgenden aufgelistete Klimaanalyse (Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadt-
gebiet Hilden. Erstellt durch GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Stand August 2009) können Sie un-
ter „www.hilden.de => Schöner Wohnen => Stadtplanung => Fachkonzepte“ einsehen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung Anregungen zu dem Planentwurf 
vorgebracht werden können. Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB können nicht fristgerecht abgegebe-
nen Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben. 
 
Des Weiteren sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar und werden in den Un-
terlagen zur Flächennutzungspanänderung behandelt: 
 

Artenschutz  Eventuelles Vorkommen planungsrelevanter Tierarten im Plangebiet 
 
Behandelt in: 
Begründung inkl. Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-ände-
rung; 
Schreiben des Kreises Mettmann vom 17.10.2022  
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Klima und Luft  Stadtklimatische Situation/ Kaltluftströme/ Temperaturen 
 
Behandelt in: 
Begründung inkl. Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-ände-
rung; 
Klima- und immissionsökologische Funktionen im Stadtgebiet Hil-
den. Erstellt durch GEO-NET Umweltconsulting GmbH, Stand Au-
gust 2009; 
Schreiben des BUND/NABU-Ortsgruppen Hilden vom 18.10.2022 

Vegetation  Bepflanzung 
 
Behandelt in: 
Begründung inkl. Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung; 
Schreiben des Kreises Mettmann vom 17.10.2022 

Wasser/ Boden  Niederschlagswasserversickerung/ Hochwasser/ 
Bodenbeschaffenheit 
 
Behandelt in: 
Begründung inkl. Umweltbericht zur Flächennutzungsplan-ände-
rung; 
Hochwassergefahrenkarten (Blatt 2738-Itter_A00_B002; MURL 
NRW); 
Starkregengefahrenkarten für die Stadt Hilden aus dem Jahr 2021; 
Schreiben des Kreises Mettmann vom 17.10.2022 

Landschaft  Landschaftsbild/ Landschaftsplan 
 
Behandelt in: 
Begründung inkl. Umweltbericht zur Flächennutzungsplanänderung; 
Schreiben des Kreises Mettmann vom 17.10.2022 

 
Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kar-
tenausschnitt wird hingewiesen.  
 
Hilden, den 02.01.2023 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
 
 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntma-
chung wird hiermit angeordnet.  
 
Hilden, den 02.01.2023 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 
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4. Änderung der Zusammensetzung des Wahlausschusses 
 
Gemäß § 6 Absatz 1 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) wurden die Namen der Beisitzerinnen 
und Beisitzer des Wahlausschusses der Stadt Hilden sowie deren Stellvertretungen im Amtsblatt 47-
2020 vom 30.11.2020 öffentlich bekannt gemacht. 
 
Im Rahmen von Umbesetzungen wurden nun 
 

Frau Ilka Sobirey (bisher: Frau Heidi Weiner) und  
Frau Claudia Beier (bisher: Andrea Frassa) 
 

als stimmberechtigte Mitglieder berufen. 
 
Als neues stellvertretendes Mitglied für Claudia Beier wurde 
 

Frau Hannelore Reffgen 
 

berufen. 
 
Nachrichtlich die sich nun ergebende Besetzung des Wahlausschusses: 
 

Beisitzer/innen Stellvertreter/innen 

Peter Groß Kevin Schneider 

Nicole Anfang Susanne Brandenburg 

Reinhard Zenker Matthias Schumann 

Hannah Hammer Torsten Brehmer 

Steffen Kirchhoff Sandra Kollender 

Hartmut Toska Susanne Vogel 

Marianne Münnich Klaus-Dieter Bartel 

Ilka Sobirey Dörthe Dylewski 

Marlon Buchholz Axel Hoffmeister 

Claudia Beier Hannelore Reffgen 

 
Hilden, 22.12.2022 
Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister 

 
Bekanntmachung der Stadtwerke Hilden GmbH 
 

5. Änderung der Ergänzenden Bedingungen zur Stromgrundversorgungsverordnung und Gas-
grundversorgungsverordnung 
 
Aufgrund gesetzlicher Bestimmungen sind wir als Grundversorger verpflichtet, Änderungen in unse-
ren Ergänzenden Bedingungen öffentlich bekannt zu machen. 
Nachfolgend finden Sie die neuen, ab dem 01. März 2023 gültigen Ergänzenden Bedingungen zur 
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV) und Gasgrundversorgungsverordnung (GasGVV). 
 
Hilden, 05.01.2023 
Hans-Ullrich Schneider 
Geschäftsführer 
Stadtwerke Hilden GmbH 
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